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Fortführung des Ganztagsbetriebs an den Grundschulen nach Kündigung des 
Ganztagskoordinators 
 
 
Sachverhalt: 
 
Herr Fabian Köpke, der für die Konzeption und die Umsetzung der Ganztagsangebote an 
den beiden Grundschulen zuständig war, hat sein Beschäftigungsverhältnis zum 31.12.2022 
gekündigt. 
Aktuell ist die Vertretung durch geringe Aufstockung der Wochenarbeitszeit von Frau 
Thalmeier als personelle Leitung und Frau Meindl als organisatorische Leitung sowie 
Übernahme der Verwaltungstätigkeiten durch die Abteilung Zentrale Dienste und 
Generationen vorübergehend gesichert. 
 
Es besteht die Möglichkeit, für die Fortsetzung der Arbeit des Schulkoordinators einen 
externen Träger zu beauftragen oder die Gemeinde selbst übernimmt die Trägeraufgabe als 
Kooperationspartner. 
Hierzu ist gemeindeeigenes Personal notwendig und für die Stelle als Koordinator:in eine 
neue Person einzustellen. 
 
Externer Träger: 
Diese Lösung wird von allen Gemeinden im Landkreis Freising in der Größenordnung von 
Neufahrn umgesetzt. Vergeben wird nach einer Ausschreibung die Durchführung aller 
Ganztagsangebote. Dies umfasst Absprachen über Zeiten, Auswahl der Angebote, die 
Suche nach geeignetem Personal und dessen Einsatz, die Abrechnung von Zuschüssen mit 
der Regierung. 
In der Jo-Mihaly-Mittelschule wurde das offene Ganztagsangebot an die Johanniter 
Unfallhilfe e.V. vergeben. Die Erfahrungen sind bisher sehr gut. Die Abstimmung mit der 
Schulleitung ist sehr eng, die Zahl der betreuten Kinder steigt, die Zufriedenheit von 
Lehrkräften, Eltern und Schüler:innen mit Hausaufgabenbetreuung und Angeboten ist groß.  
 
Für die Gemeinde ergeben sich bei einer Vergabe folgende Vorteile: 

 Die Personalsuche und gegebenenfalls Vertretungsregelungen bei Krankheit sind 
Aufgabe des Trägers.  



 Die finanzielle Belastung der Gemeinde kann genau geregelt werden, wobei 
selbstverständlich durch Aufstockungen der staatlichen und gemeindlichen 
Zuschüsse größere Spielräume bei den pädagogischen Angeboten möglich sind. 

 Die Erfahrungen anderer Kommunen zeigen, dass die Träger bereits vorhandenes 
Personal gerne übernehmen. 

 
Nachteil könnte sein, dass die Schulleitungen eventuell etwas weniger Einfluss auf die 
Auswahl der Angebote und das eingesetzte Personal haben. 
 
Bei Trägerschaft durch die Gemeinde als Kooperationspartner und Ausschreibung der Stelle 
und Suche nach einer geeigneten Person muss folgendes beachtet werden: 
Die Stelle der Leitung eines Ganztagsangebots kann nur durch einer/n Lehrer:in oder 
Sozialpädagogen:in besetzt werden. 
Nach Einschätzung von Herrn Köpke ist eine Halbtagsstelle ausreichend, die idealerweise 
von Montag bis Donnerstag, jeweils von 11.00 bis 16.00 Uhr besetzt sein sollte. 
 
Bei einer Besprechung mit den Schulleitungen, dem Schulreferenten und der bei der 
Regierung von Oberbayern für den Ganztag zuständigen Mitarbeiterin, Frau Gollert, haben 
sich alle Teilnehmer:innen für eine Neuausschreibung der Stelle ausgesprochen, um 
weiterhin Einfluss auf die Personalauswahl und die angebotenen Projekte nehmen zu 
können. 
 
Zu klären und durch den Gemeinderat zu beschließen ist, ob weiterhin die Personalkosten 
des Schulkoordinators/der Schulkoordinatorin und von zwei Springerkräften außerhalb des 
Zuschussbudgets und damit als freiwillige Leistung der Gemeinde Neufahrn gezahlt werden 
sollen. Hierfür fallen (bei Annahme einer Besetzung der Stelle mit 20 Wochenstunden) 
jährliche Kosten von etwa 65.000 € an. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

  nein  ja   

      
Gesamtkosten: € 65.000   

      
Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr sind bereitgestellt und verfügbar:  
      

 nein  ja,  €       Haushaltsstelle:       

      

Falls nein, sind außerplanmäßige Mittel erforderlich?  

      
 nein  ja,  €       Haushaltsstelle:       

      
Jährliche Folgekosten:   nein  ja, voraussichtliche Höhe € 65.000 

      
Gegenfinanzierung / Zuschüsse:  nein  ja, voraussichtliche Höhe €       

      

Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:   

      

Die übrigen Personal- und Sachkosten werden durch gesetzlich geregelte Zuschüsse 
getragen. 

 



 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt, die Stelle des Ganztagskoordinators/der Ganztagskoordinatorin 
neu auszuschreiben. Gesucht wird für eine Wochenarbeitszeit von 20 Stunden eine Lehrerin 
/ ein Lehrer oder eine Sozialpädagogin / ein Sozialpädage. Die Eingruppierung erfolgt in 
Abhängigkeit von Ausbildung und Vorerfahrung bis maximal EG S12. 
 
Der Gemeinderat legt fest, dass wie bisher die Personalkosten des Schulkoordinators und 
der beiden Springerkräfte in Höhe von etwa 65.0000 € außerhalb des gesetzlich geregelten 
Zuschusses der Regierung und der Gemeinde als freiwillige Leistung durch die Gemeinde 
Neufahrn übernommen werden. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
Anlagen: 
Stellungnahme Schulen Neubesetzung GT-Koordinator  
 


